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Institutionelle Relikte an Universitäten 
Beispiel: Konkordatslehrstühle

1. Anlass
1.1: Die Existenz von Konkordatslehrstühlen
An der Universität Regensburg war 1998 eine „Professur der Besoldungs­
gruppe C 4 (Lehrstuhl) für Pädagogik“ ausgesehricben. Es handelte sieh um 
die Wiederbesetzung eines Lehrstuhls zum 1.10.1999. Abweichend von den 
üblichen Ausschreibungen war in den Aussehrcibungstext der Satz aufge­
nommen: „Für die Besetzung der Stelle gilt Artikel 3 §5 des Bayerischen 
Konkordats.“

Das hier angesproehenc Bayerische Konkordat ist 1924 zwischen dem 
Land Bayern und dem Heiligen Stuhl abgeschlossen, in der Zwischenzeit 
aber mehrfach geändert worden. Der Artikel 3 §5, der auf die 1968 für Bay­
ern beschlossene Entkonfcssionalisicrung der Volksschulen und der Volks- 
schullchrcrbildung reagiert, lautet in der noch gültigen Fassung vom 
4.9.1974: „Der Staat unterhält an den Universitäten Augsburg, Erlangen- 
Nürnberg, München (Ludwig-Maximilians-Universität), Passau, Regensburg 
und Würzburg sowie an der Gesamthochschule Bamberg in einem für das 
erzichungswisscnschaftlichc Studium zuständigen Fachbereich je einen 
Lehrstuhl für Philosophie, für Gesellschaftswissenschaften und für Pädago­
gik, gegen deren Inhaber hinsichtlich ihres katholisch-kirchlichen Stand­
punktes keine Erinnerung zu erheben ist. Bei der Besetzung gilt §2 entspre­
chend.“

Der §2 des Artikels 5 des Konkordats bestimmt: „An den in §1 genannten 
theologischen Fachbereichen werden Professoren und andere Personen, 
die zu selbständiger Lehre berechtigt sind, vom Staate erst ernannt, wenn 
gegen die in Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen Diö- 
zesanbisehof keine Erinnerung erhoben worden ist.“

Es ist also bei der Besetzung des an der Universität Regensburg ausge­
schriebenen Pädagogik-Lehrstuhls ein Mitspraehereeht des Diözcsanbi- 
schofs, im konkreten Fall des Regensburger Bischofs, fcstgcstcllt. Aus Arti­
kel 3 §5 des Konkordats wird aber deutlich, dass diese Konkordatsbindung 
keineswegs nur für den gerade zur Besetzung anstehenden Pädagogik-Lehr­
stuhl gilt. An jeder der in Artikel 3 §5 genannten Universitäten ist jeweils 
ein solcher „Konkordatslchrstuhl“ einzuriehten und zwar jeweils in drei
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Fächern, in Pädagogik, in Philosophie und in Gesellschaftswissenschaften 
(faktisch: Soziologie oder Politikwissenschaft). Im Jahre 1980 waren an den 
Bayerischen Universitäten (ohne die Universität Passau) insgesamt 19 
Lehrstühle für Philosophie, 22 für Pädagogik und 37 für Gesellschaftswis­
senschaften vorhanden. Von diesen waren jeweils 6 Konkordatslehrstühle, 
insgesamt also 18 (BayVGII). Nach einer Landtagsanfrage vom 4.4.1997 
(Bayerischer Landtag, berichtigte Drucksache 13/7771) waren an den 
Bayerischen Universitäten 7 Lehrstühle für Philosophie (von insgesamt 19) 
konkordatär gebunden, 4 Lehrstühle für Soziologie (von insgesamt 12), 3 
Lehrstühle für Politikwissenschaft (von insgesamt 12), 7 Lehrstühle für 
Pädagogik (von insgesamt 31, wobei - hoch problematisch - allerdings auch 
die Lehrstühle für Sehulpädagogik und Grundsehuldidaktik in die Gesamt­
zahl der Lehrstühle für „Pädagogik“ eingerechnet sind). Für die Universität 
Würzburg wird zusätzlich zu den üblichen drei der hier angesproehenen 
Konkordatslchrstühlcn (Philosophie, Gesellschaftswissenschaften, Pädago­
gik) noch ein konkordatär gebundener Lehrstuhl für „Philosophie und 
Pädagogik“ angegeben (a.a.O.). Die Gesamtzahl der konkordatär gebunde­
nen Lehrstühle belief sieh 1997 in Bayern demnach auf 22. Unberücksich­
tigt bleiben hier die selbstverständlich ebenfalls konkordatär, aber deutlich 
restriktiver (d.h. mit beständigem Erinnerungsrecht der Kirche) gebunde­
nen Lehrstühle für Katholische Theologie und für die Didaktik des Katholi­
schen Religionsunterrichts.

Die Funktion dieser hier angesproehenen „Konkordatslehrstühle“ ergibt 
sieh aus Artikel 6 §§ 1 ff. des Bayerischen Konkordats und ist zuletzt in einer 
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 11.4.1980 
umschrieben werden: „Gemäß Art. 6 §§1 ff. (des Konkordats) wird das 
Recht der Katholischen Kirche in Bayern auf einen angemessenen Einfluß 
bei der Erziehung der Schüler ihres Bekenntnisses unbeschadet des Erzie­
hungsrechts der Eltern gewährleistet. In Klassen und Untcrriehtsgruppcn 
an Volksschulen, die ausschließlich von Schülern des katholischen 
Bekenntnisses besucht werden, richten sieh Unterricht und Erziehung 
nach den besonderen Grundsätzen des katholischen Bekenntnisses.“ 
(BayVGII 1980, S. 28). Dieser Einfluss sollte auch durch die Einrichtung 
von Konkordatslehrstühlen gesichert werden.

1.2: Inwiefern lässt sich bei diesen Konkordatslehrstühlen von „Relikt“ 
reden?
Die „Konkordatslehrstühle“ als „Relikte“ zu bezeichnen, liegt einmal des­
wegen nahe, weil das Schulwesen seit ea. 1800 im gesamten deutschspra­
chigen Bereich Sache des Staates ist und ein so umfassendes Mitwirkungs-

308 matreier Gespräche



recht einer Kirche bei der Besetzung von Lehrstühlen auf diesem Hinter­
grund verwunderlich erscheint. Dieses Mitwirkungsrecht der Kirche ist des­
wegen nicht unerheblich, weil es das verfassungsmäßige Recht auf den reli­
gionsunabhängigen Zugang zu öffentlichen Ämtern mindestens tangiert, 
wenn nicht unzulässig einsehränkt, und weil es ebenso die Freiheit der 
Wissenschaft berührt, wenn nicht in Frage stellt. Es ist überdies erstaun­
lich, dass es die Institution der „Konkordatslehrstühle“ nur noch in Bayern 
gibt.

Die konkordatäre Bindung der aufgeführten Lehrstühle lässt sieh nur 
geschichtlich verstehen. Sie erklärt sieh aus der ursprünglich engen Ver­
bindung zwischen Kirche und Bildungswesen. Die Institution der „Konkor­
datslehrstühle“ markiert eine bereits sehr späte Phase der noch verbliebe­
nen Mitwirkungsrechte der Kirchen. Insofern erscheint cs nicht unberech­
tigt, den Begriff „Relikt“ auf die Konkordatslehrstühle anzuwenden. Aller­
dings bleibt auch zu fragen, welche „Restfunktionen“ oder welche nicht auf 
den ersten Blick zu erkennenden „Systemfunktionen“ diese „Relikte“ 
wahrnehmen.

2. Die historische Entwicklung der Konkordatsbindung
2.1: Schule der Kleriker: Frühes Christentum und Mittelalter
Das junge Christentum stand der aus den Iloehkulturcn Mesopotamiens 
und Ägyptens und aus der griechischen und römischen Antike stammen­
den tradierten Schulen, die schon wegen ihrer Inhalte als „heidnisch“ gal­
ten, zunächst ablehnend gegenüber. Insbesondere unter dem Einfluss des 
Augustinus von Hippo (354-430) und des Benedikt von Nursia (+ um 550) 
ändert sieh die Einstellung der Kirche gegenüber der Schule. Augustinus 
argumentierte, dass die Kirche sieh des Goldes der Heiden bedienen solle, 
so wie die Israrclitcn sieh bei der Flucht aus Ägypten des Goldes der Ägyp­
ter bemächtigt hätten. Das Gold der Heiden sei u.a. deren Schule. Eine 
grundsätzlich positive Einstellung des Christentums zur Schule war 
schließlich schon deswegen zu erwarten, weil die Bibel, in der sieh nach 
dem Glauben der Kirche Gott den Menschen offenbart hat, eine schriftliche 
Quelle, nämlich die Heilige Schrift war, zu der nur der Lesekundige einen 
unmittelbaren Zugang hatte. Dieser Zugang sollte aber über den Stand der 
Priester, die als in der direkten Nachfolge Christi gedacht waren, gesichert 
werden. Aus dem Grunde wurden die Schulen, ob es sieh um die von Augu­
stinus gegründeten Kathedralschulen (5. Jh.), um die von Benedikt gegrün­
deten Klosterschulcn (6. Jh.) oder auch um die ebenfalls bis ins 6. Jahrhun­
dert zurüekreiehende Tradition der Pfarrschulen handelt, nahezu aus-
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schließlich in den Dienst der Pricstcrausbildung gestellt. Bis ins Ilochmit- 
tclaltcr waren die Schulen der europäischen Tradition in erster Linie Klcri- 
kerschulcn (Meyer, O. 1983, 119). Deswegen stand auch außer Frage, dass 
die Zuständigkeit für die Schulen in der Hand der Kirche lag (vgl. Frenz, 
Th. 1991, 81).

2.2: Der Anspruch der Kirchen auf die Schulen im 16. Jahrhundert
Obgleich sich insbesondere durch die Entwicklung der Städte im Hoehmit- 
telalter die Bildungssituation in gewisser Weise auch laisicrte - auch für den 
Kaufmann, für den Handwerker und für die Verwaltung waren schulische 
Kenntnisse offensichtlich auch von großer Bedeutung -, beanspruchte die 
Kirche weiterhin die Zuständigkeit für das Schulwesen (Endres, R. 1991, 
141, 154), ohne Frage blieb die Schule „Ililsfsanstalt der Kirche“ (a.a.O., 
154).
Der kirchliche Anspruch auf die Schule verschärfte sieh nach der Reforma­
tion, weil sich sowohl die Katholiken wie die Protestanten über die Schulen 
die Verbreitung ihrer jeweiligen konfessionellen Positionen erwarteten 
(Köpf, U. 1991, 491). In seiner Schrift von 1520 „An den christlichen Adel 
deutscher Nation von des ehristliehcn Standes Besserung“ begründete M. 
Luther über das Argument des allgemeinen Priestertums, das jeden einzel­
nen Menschen, soweit er lesekundig ist, die Fähigkeit zur Schriftauslegung 
zuspraeh, den Anspruch der Kirche auf die Schule (vgl. a.a.O., 492f.). 1524 
schreibt Luther „An die Ratsherren aller Städte Deutschlands, dass sic 
christliche Schulen aufriehten und halten sollen“. Von 1530 stammt seine 
„Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle“. Die Zuständigkeit der 
Kirche für die Schulen wird durch Luther in erster Linie beansprucht, weil 
Bildung für jedermann hcilsnotwcndig sei (Köpf, U. 1991, 494). Aber weil 
nicht nur das geistliche Amt eine Stiftung Gottes sei, sondern eben auch 
das weltliche Amt, fällt nach Luther auch die weltliche Bildung unter den 
Anspruch der Reformation (Köpf, U. 1991, 495). Dennoch zeichnet sieh in 
der Zeit der Reformation bereits deutlich ab, dass zwar die Kirche die 
inhaltliche und rechtliche Zuständigkeit über die Schulen beansprucht, 
dass aber die finanzielle Trägerschaft mehr und mehr von der Kirche auf 
die weltliche Obrigkeit verlagert wird (a.a.O. 495, 497).
In den Schuldekrctcn des Konzils von Trient (17.6.1546; 15.7.1563) kom­
men vergleichbare, die religiösen Funktionen der Schule betonende Posi­
tionen zum Ausdruck (vgl. Köpf, U. 1991, 500; Maier, K. E. 1991, 362). Der 
kirchliche Zugriff auf die Schule wird als selbstverständlich vorgegeben 
angesehen. Eben deswegen ist u.a. auch daraufzu achten, dass kein „Abgc- 
fallcncr“ mit schulischen Aufgaben betraut wird (Köpf, U., a.a.O.). Zwar gab 
es, wie sieh gerade am Beispiel des Herzogs von Bayern 1553 zeigt, auch
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Widerstände, „den Ordinariis (=Bischöfcn) ainichc Jurisdiction über die 
schuclcn“ cinzuräumen (zitiert nach: Maier, K. E. 1991, 362). Aber auch 
durch die 1570 erfolgte Einrichtung des „Geistlichen Rates“, der zunächst 
als „Zentralbehörde“ für das Kirchen wesen gedacht war, aber seit 1573 aus­
drücklich auch für das Schulwesen zuständig gewesen ist (a.a.O.), wird der 
unmittelbare Einfluss der katholischen Kirche auf das bayerische Schulwe­
sen offenkundig. Der „Geistliche Rat“ wurde erst mit der Verstaatlichung 
des Schulwesens 1802 aufgelöst (Liedtke, M. 1993, 18).

2.3: Neuordnung von 1648: Schulwesen: res ecclesiastica 
Durch die Entwicklung der Städte wie aber schließlich durch die politi­
schen Wirren der nachrcformatorisehen Zeit war die Eragc der schulpoliti­
schen Zuständigkeit deutlich in Bewegung gekommen. Trotz der faktischen 
Dominanz der Kirchen stellten sieh Reehtsunsicherheiten in schulpoliti- 
sehen Fragen ein. Häufig gab es Streitigkeiten bei der Anstellung bzw. bei 
der Entlassung von Lehrern, es gab Streitigkeiten bezüglich des Weisungs­
rechtes (Vermischung von kirchlichen und gemeindlichen Diensten), aber 
auch bei der Finanzierung von Schulbauten und von Lehrerstcllcn. In der 
Regel wurden die strittigen Angelegenheiten „kumulativ“, d.h. in Abstim­
mung zwischen den Stellen, die Zuständigkeiten beanspruchten, erledigt 
(Maier, K. E. 1991, 362; Englmann, J. A. 1871, 7f., 12). Es gab auch konku- 
rierende landesherrliche und kirchliche Schulmandate (Englmann, J. A. 
1871, 6f.). Die durch die gcsehiehtliehc Entwicklung cingctrctcnc Rcchts- 
untersieherheit suchte man im Westfälischen Frieden von 1648 zu beseiti­
gen. Dort wurde das Bildungswesen im Sinne der Tradition unmissver­
ständlich als „annexum rcligionis“; als „res ecclesiastica“, d.h. als eine mit 
der Religion verbundene Angelegenheit, als Sache der Kirche bezeichnet. 
Obwohl sieh dennoch die schulischen Angelegenheiten auch nach dem 
Westfälischen Frieden mehr und mehr auf die Seite des Staates verlagerten 
(a.a.O., 8), gab cs relativ dauerhafte Rechtspositionen, aus denen der kirch­
liche Anspruch leicht ablesbar ist. So zählten z.B. die Schulstcllcn des 
17./18. Jhs. zu den Kirehendicnstcn (a.a.O.).

Für die katholische Kirche bedeutete der Westfälische Friede von 1648 aber 
schon insoweit auch eine Einschränkung ihrer Zuständigkeiten, als sie ihre 
Rechte mit der evangelischen Kirche teilen musste.

2.4: 18. Jh.: Bildungswesen: res mixta
Die trotz der Fcstsehreibung überkommener Rechtspositionen durch den 
Westfälischen Friedens fcstzustcllcndc faktische Verlagerung der Schulan- 
gclcgcnhcitcn von kirchlicher auf die staatliche Seite führte ab Mitte des
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18. Jahrhunderts in Bayern dazu, dass das Bildungswesen als „res mixta“, 
als gemischte Angelegenheit mit kirehliehen und staatliehen Zuständigkei­
ten angesehen wurde. Das mag einerseits am vorherrsehenden Absolutis­
mus gelegen haben, andererseits aber aueh an den sieh langsam verändern­
den Untcrriehtsinhalten der Sehule. Insbesondere das Aufkommen der 
Realien neben den religiösen Inhalten maehte deutlieh, dass Sehule nieht 
mehr nur als kirehliehe Angelegenheit angesehen werden konnte. Aueh als 
1770 mit dem „Plan der neuen Sehuleinriehtung in Bayern“ ein erster 
intensiverer Versueh gemacht wurde, Schule und Schulbesuch unter den 
Bedingungen der Aufklärung zu reformieren, war das Bildungswesen noch 
als „res mixta“ einzustufen (Englmann, J. A. 1871, 7, 8, 12). Zwar wurde 
1778 das „deutsche Schulwesen“ in Bayern, d.h. in heutiger Terminologie 
das Volkssehulwesen, zur alleinigen Polizeisachc erklärt. Diese Rcchtsposi- 
tion wurde aber mit Verordnung vom 16.8.1779 wieder aufgegeben, „weil es 
mit den Pfarrern konkordatmäßig kumulativ ist und weil die Schulmeister 
ihren Gehalt meist aus dem Kirehcnvcrmögcn ziehen, aueh die thunliehe 
Zusammenlegung der Schul- und Mesnerdienste und die Möglichkeit der 
Additionen ete. nur dort, wo die Kirehcnadministration geführt wird, einge­
sehen und reguliert werden mag“ (zitiert nach Englmann, J. A. 1871, 93). 
Kumulationssaehe (res mixta) bedeutete, daß weiterhin „die weltliche und 
geistliche Gewalt in Übereinstimmung mit einander Anordnungen über die 
Schule trafen“ (a.a.O., 8). Dennoch war nach dem Urteil J. A. Englmanns 
„das weltliche Anordnungsrceht das vorwiegende“ (a.a.O.). Diese staatliche 
Vorrangstellung ergibt sieh aueh aus dem „Plaectum regium“, der auf Her­
zog Wilhelm V. zurüekgehenden staatlichen Gcnehmigungspflieht für 
kirchliche Erlasse (Krebs, U. 1993, 583). Aber die „kirehliehe Bedeutung 
der Schule“ blieb „im allgemeinen anerkannt und ... ihre Verbindung mit 
der Kirche“ wurde „aufrecht erhalten“ (Englmann, J. A. 1871, 8). Beispiele 
des „kumulativen“ Charakters der Zuständigkeiten war einmal, dass die 
Stellen für die Lehrer weiterhin zum Kirchendienst gezählt wurden, dass 
die Einstellung und Absetzung der Schullehrer durch die weltliche Obrig­
keit und den Pfarrer gemeinsam geschahen, dass dem Pfarrer die Prüfung 
des neuen Schullehrers und dessen Verpflichtung auf das Tridcntinischc 
Glaubensbekenntnis zukam und dass auch die Schulaufsicht in doppelter 
Zuständigkeit wahrgenommen wurde (a.a.O.).

2.5: Die Verstaatlichung des Schulwesens ab 1802 und die Entwick­
lung der verbleibenden Mitwirkungsrechte der Kirchen
Ab 1802 wird auch in Bayern das gesamte Schulwesen zur alleinigen 
Staatsangelegenheit (Englmann, J. A. 1871, 94; vgl. Licdtkc, M. 1993, 18, 
53). Nunmehr lag sowohl die Trägerschaft der Schulen wie aueh die
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Schulaufsicht bei der öffentlichen Hand, desgleichen die Ernennung der 
Lehrer. Die Lehrer waren überdies nicht mehr zum Kirchendienst ver­
pflichtet.
Aber hier zeichnet sieh nun in aller Deutlichkeit ab, wie sieh zwar die 
Rcchtsposition radikal verändert, wie aber wegen der konkreten Bedingun­
gen eine Fülle von Kompromissen, die sieh allesamt wie „Relikte“ ausma- 
ehen, geschlossen werden musste.
Zwar wurde 1802 die Schule verstaatlicht. Aber im Volkssehulbcreieh 
wurde der konfessionelle Charakter bis 1968 beibehalten, desgleichen in 
der Volkssehullehrerbildung (vgl. Licdtke, M. 1993, 77-80). Zwar wurde 
ebenso 1802 die geistliche Schulaufsicht beseitigt. Da aber insbesondere 
auf dem Lande keine hinreichend qualifizierten staatlichen Aufsichtskräfte 
vorhanden waren, wurden dort weiterhin die Ortspfarrer mit der Schulauf­
sicht beauftragt. Nur führte - was von außen kaum erkennbar war - der 
Ortspfarrer dieses Amt nicht mehr im Auftrag der Kirche aus, sondern im 
Auftrag des Staates (a.a.O., 81 f.)- Diese Regelung galt bis 1919. Zwar war 
der Lehrer auch nicht mehr zum Kirehcndicnst verpflichtet. Da aber der 
Lehrer allein aus der Unterriehtstätigkeit nicht hinreichend finanziert wer­
den konnte, blieb - wiederum besonders auf dem Land - die Anbindung des 
Lehrers an die Kirchen erhalten. Die Landschullehrer erhielten ein fassi­
onsmäßiges Gehalt, das sieh aus Leistungen für die Schule und für Kirehen- 
dienste (Mesner, Organist, Kantor usw.) zusammensetzte (vgl. Schneider, 
M. 1997, 546ff.).

2.5.1: Konkordat von 1817: Generelles Recht der Kirche zur Erinnerung 
im Hochschulbereich
Ähnliche Entwicklungen wie im Volkssehulbcreieh sind auch in der Iloeh- 
schulgcsehichtc zu beobachten. Der Zugriff der Kirche auf die der Ausbil­
dung der Geistlichen dienenden Hoehschuleinrichtungcn (z.B. Lyzeen) war 
selbstverständlich gegeben (vgl. Keck, R. W. 1997, 642-647). Wenn es sieh 
aber auch wie bei der Gründung der ersten bayerischen Universität in 
Ingolstadt (1472) um eine landesherrliche und keineswegs in erster Linie 
der theologischen Ausbildung dienende Einrichtung handelte, der faktische 
Zugriff der Kirche auf die Universität war - schon durch das betonte gegen- 
rcformatorische Festhalten an der Katholizität - ebenfalls selbstverständ­
lich gegeben (vgl. Keck, R. W. 1997, 653). Als sich in der Aufklärungszeit 
auch an den Universitäten die Säkularisierung der Inhalte und Aufgaben 
verstärkte und insbesondere als unter Montgelas die Politik der Verstaatli­
chung und der Entklcrikalisicrung auch im Hochschulbereich deutlich 
bemerkbar geworden war, versuchte die Kirche, ihren Einfluss auf die 
Hochschulen unter den veränderten Bedingungen auch rechtlich abzusi-
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ehern. Ein wichtiger Schritt, diesen Einfluss zu sichern, war das am 
5.6.1817 zwischen Bayern und Papst Pius VII. abgeschlossene Konkordat. 
Nach Artikel. V, Absatz 4 des Konkordats war vereinbart, dass den Diözc- 
sanbischöfen bei der Auswahl der Bewerber um die Verwendung als Hoch­
schullehrer ein allgemeines Erinncrungsreeht cingeräumt werde (BayVGII 
11.4.1980, 26). Dieses Erinncrungsreeht bezog sieh keineswegs nur auf die 
Besetzung theologischer Lehrstühle. Vielmehr bezog sich dieses Recht, bei 
der Besetzung von Hochschullehrers teilen gehört zu werden, auf sämtliche 
Disziplinen. Begründet war dieses Recht damit, dass die Bischöfe in Ausü­
bung ihrer Amtspflicht, über die Glaubens- und Sittcnlchrc zu wachen, 
auch in Beziehung auf die öffentlichen Schulen keineswegs gehindert wer­
den dürften (a.a.O.). Nach heutigem Sprachgebrauch waren auf dem Hin­
tergrund des Konkordats von 1817 sämtliche Lehrstühle an den bayeri­
schen Hochschulen „Konkordatslehrstühle“.

2.5.2: Die Freisinger Bischofskonferenz von 1850: Aufrechterhaltung der 
kirchlichen Ansprüche auf die Schule
Im Vormärz war insbesondere von der Volksschullehrcrschaft häufiger die 
Forderung vorgebracht worden, die Volksschulen und die Volksschullehrcr­
schaft frei und überkonfessionell zu organisieren (vgl. Licdtkc, M. 1995, 
19f., 31 ff.). Der Abwehr solcher Forderungen diente auch die Denkschrift 
der Freisingcr Bisehofskonferenz von 1850. Dort wird das besondere Inter­
esse der Kirche an der Volksschule, die dem Herzen des Bischofs näher 
stehe als die gelehrte Schule, betont: „Die Volksschule ist stets der eine 
Arm der christlichen Kirche gewesen; sie gehörte als wesentliches Glied 
zum kirchlichen Organismus, jede Trennung zwischen ihnen würde für 
beide gleich verderblich sein“ (zitiert nach: Keck, R. W. 1997, 161). Den 
Einfluss der Kirche auf die Volksschule zu mindern, sei ein „Akt des Hoch­
verrats gegen ihren Herrn und Meister“, denn in der Schule gehe es in 
erster Linie um den „rcligiöse(n) Unterricht, die Erziehung der Söhne und 
Töchter des Volkes zur christlichen Frömmigkeit und Sitte“ (zitiert nach: 
a.a.O.). Das besondere Interesse der Kirche an der Volksschule lässt sieh 
auch daraus ablciten, dass noch im gesamten 19. Jahrhundert weniger als 
1% der Schüler und Schülerinnen eines Jahrgangs eine weiterführende 
Schule besuchte, 99% eines Jahrgangs vielmehr über die Volksschulen zu 
erreichen war (vgl. Licdtkc, M. 1993, 47).

2.5.3: Abschied des Bayerischen Landtags von 1872: Auf dem Wege zu 
spezifischen „Konkordatslehrstühlen“ (Philosophie, Geschichte)
Es muss auf dem Hintergrund des „Kulturkampfes“, der ja Ausdruck der 
Auseinandersetzungen über das Verhältnis von Staat und Kirche war (vgl. 
Krebs, U. 1993, 581ff.), gesehen werden, dass im „Abschied vom Landtag“
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vom 28.4.1872 beide Kammern des bayerischen Landtages den Wunsch 
äußerten, „cs möchten Lehrstühle der Philosophie und der Kirchenge­
schichte an der Universität in München und einer der beiden postulierten 
Lehrstühle für Philosophie in Würzburg mit solchen Professoren besetzt 
werden, die cs den Bischöfen möglich machen, die Candidaten der Theolo­
gie Universitäten frequentieren zu lassen“ (BayVGII 11.4.1980, 26f.). Hier­
in lag einerseits ein Zugeständnis an die Kirche, andererseits war das im 
Konkordat von 1817 vereinbarte generelle Erinnerungsrecht auf einzelne 
Lehrstühle eingeschränkt. Aus der Ministerialentschließung vom 28.3.1888 
ergibt sich, dass die Empfehlung des Landtags offensichtlich umgesetzt 
worden war. Dort wird ausgeführt, dass „die Staatsregierung ... auch bisher 
schon auf die Wünsche der kirchlichen Organe insoferne billige Rücksicht 
genommen“ habe, „als sic an den Universitäten München und Würzburg für 
die Lehrfächer der Geschichte und Philosophie, auf welchen Gebieten am 
ehesten eine Verletzung religiöser Empfindungen möglich ist und verschie­
dene Richtungen am ersten noch Berechtigung haben mögen, mehrere 
Lehrer und zwar einen der streng kirchlichen und einen der freieren Rich­
tung aufgcstcllt hat“ (BayVGII 11.4.1980, 27). Diese Regelung war das Vor­
bild der auch heute noch - allerdings bei den Lehrstühlen für Philosophie, 
Gesellschaftswissenschaften und Pädagogik - geübten Praxis.

2.5.4: Die kirchliche Position nach dem Codex iuris canonici (1917)
Die grundsätzliche Rcchtsposition der katholischen Kirche zur Schulfragc 
ist auch im Codex iuris canonici, der auf Initiative Pius X. die verstreuten 
Rechtssammlungen der Kirche zusammenfassen und ordnen sollte und der 
1917 durch Benedikt XV. verkündet wurde, nicdcrgelcgt. In den Ganones 
1372-1383 verwirft die Kirche u.a. das staatliches Sehulmonopol und bean­
sprucht für sieh das Recht, „nicht bloß den Religionsunterricht in den 
Schulen zu erteilen und zu beaufsichtigen, sondern auch ,Schulen jeder 
Disziplin, und nicht bloß Elementar-, sondern auch mittlere und höhere 
Schulen zu gründen’“ (Retzbach, A. 1952, 310). Canon 1374 „verbietet 
katholischen Schülern den Besuch von akatholisehen (evangelischen), 
neutralen oder gemischten (auch Nichtkatholiken geöffneten) Schulen 
(Volks- und höheren Schulen)“ (a.a.O.). Insbesondere dort, „wo die öffent­
lichen Universitäten nicht vom katholischen Geist (sensus eatholieus) 
erfüllt sind, wünscht die Kirche die Errichtung katholischer Universitäten 
(a.a.O., 311).

2.5.5: Die Entwicklung in der Weimarer Republik
a) Trennung von Kirche und Staat
Eine einschneidende Änderung im Verhältnis Kirche und Staat erfolgte
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durch die Weimarer Verfassung von 11.8. 1919, Artikel 131: „Es besteht 
keine Staatskirche“. Gleichwohl bleiben herkömmliche Rcligionsgesell- 
schaften „Körperschaften öffentlichen Rechts, soweit sie solche bisher 
waren.“ (Art. 137). Die Möglichkeit, Körperschaften öffentlichen Rechts zu 
werden, war aber nicht auf die traditionellen Religionsgemeinschaften 
beschränkt, sie bestand auch für andere Religionsgcsellschaftcn, „wenn sie 
durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer 
bieten“ (Art. 137 WV). Wenn man sieh erinnert, dass Bayern noch bis zum 
Toleranzedikt vom 10.1.1803 ein ausdrücklich katholischer Staat war (vgl. 
Liedtkc, M. 1993, 14), wird deutlich, welche kirehenpolitisehen Verände­
rungen diese Bestimmungen der Weimarer Verfassung im geschichtlichen 
Zusammenhang bedeuteten. Insbesondere das für die Anerkennung einer 
Religionsgesellschaft eingeführte Argument der (hinreichend großen) Zahl 
musste in den Augen der Kirchen als deutliche Abstufung ihrer Einbindung 
in das Staatswesen erscheinen, wenngleich trotz der Verfassungsbestim­
mungen wiederum bestimmte elementare Strukturen erhalten blieben (vgl. 
Konfessionsschule).

b) Staatliche und fachliche Schulaufsicht
In Artikel 144 der Weimarer Verfassung wurde die Schulaufsicht, die in 
Bayern zwar schon seit 1802 staatlich war, aber faktisch doch in den Hän­
den der Ortsgeistliehcn lag, nunmehr deutlich von den Kirchen getrennt: 
„Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates; er kann die 
Gemeinden daran beteiligen. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich 
tätige, fachmännisch vorgebildete Beamte ausgeübt.“ Es war nun nicht 
mehr möglich, dass als Theologen ausgebildete Geistliche im Nebenamt die 
Schulaufsicht betrieben.
Aber die Aufhebung dieser „geistlichen Aufsicht“ bedeutete wie schon die 
Verstaatlichung des Schulwesens um 1802 nicht, dass nunmehr endgültig 
auch das Kofessionsprinzip in den Volksschulen und in der Lehrerbildung 
aufgegeben worden wäre. Die meisten deutschen Länder - wie auch Bayern 
- hielten die Konfessionsschule und die konfessionelle Lehrerbildung bei. 
Selbstverständlich war damit auch der Lehrerberuf weiterhin konfessions­
gebunden.

c) Bayern: Konkordatslehrstühle: Philosophie, Geschichte
In Bayern wurde das Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kirche in 
einem eigenen Konkordat, dem Bayerischen Konkordat vom 29.3.1924, 
geregelt. Bezogen auf die Universitäten war in Artikel 4 §2 geregelt, dass an 
den Philosophischen Fakultäten der Universitäten München und Würzburg 
in den Fächern Philosophie und Geschichte wenigstens je ein Professor 
vorzusehen sei, „gegen den hinsichtlich seines katholisch-kirchlichen
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Standpunktes keine Erinnerung zu erheben“ ist (zitiert nach: BayVGII, 
27). Dabei handelt es sieh keineswegs -  wie noch im Landtagsabschied von 
1872 -  um spezielle Professuren für Studierende der katholischen Theolo­
gie, sondern um allgemeine Professuren für katholische Weltanschauung 
(BayVGII, 28). Ebenso standen diese „Konkordatslchrstühlc“ auch nicht in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Lehrerbildung, allenfalls mit­
telbar. Eür die Volkssehullehrerbildung bedurfte es keiner Konkordatslehr­
stühle, weil die Volkssehullehrerbildung nicht an den Universitäten statt­
fand, sondern an Lehrerbildungsanstalten (vgl. Sehmaderer, Fr. O. 1997, 
422L), bei denen durch die konfessionelle Bindung ohnehin das Mitwir­
kungsrecht der Kirche gesichert war.
Das kirchliche Erinncrungsrccht bedeutete, dass eine Berufung erst vorge­
nommen werden durfte, wenn durch die Kirche keine Erinnerung erfolgt 
war (Art. 3, §1, Konkordat von 1924).

2.5.6: Zeit des Nationalsozialismus
Das Rciehskonkordat von 20.7.1933 kennt keine Konkordatslehrstühle: 
Konkordatslehrstuhlangclcgcnheitcn sind offensichtlich eine „eigenständi­
ge, dem bayerischen Rcchtskreis zuzureehnende Regelung, die an den Nor­
men der Bayerischen Verfassung zu messen ist“ (BayVGII, 38). Mit der 
1935 erfolgten Auflösung der bisherigen Lehrer- und Lehrerinnenbildungs­
anstalten und mit der Einrichtung staatlicher Hochschulen für Lehrerbil­
dung wurde allerdings die Lehrerbildung im gesamten deutschen Reich ent- 
konfcssionalisiert (vgl. Sehmaderer, Fr. O. 1997, 425; Fürnrohr, W. 1997, 
209). Ab dem Schuljahr 1937/38 wurden dann auch die Volksschulen, z.T. 
gegen den harten Widerstand der katholischen Kirche, entkonfessionali- 
siert und in Gemeinschaftsschulen umgewandelt (vgl. Schäffcr, Fr. 1997).

2.5.7; Rekonfessionalisierung der Schulen und der Lehrerbildung nach 
1945
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden in verschiedenen Ländern die 
Volksschulen und die Volkssehullehrerbildung rckonfcssionalisicrt. Das galt 
zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen und für Rheinland-Pfalz. Die Kölner 
Diözesansynodc von 1954 ist selbstverständlich davon ausgegangen, dass 
die „Schule für katholische Kinder ... die katholische Bekenntnisschule“ sei 
(Art. 946 §1). Eben deswegen hätten „Kirche und Eltern das Recht, zu for­
dern, daß auch die Ausbildung der für diese in Frage kommenden Lehrer 
und Lehrerinnen grundsätzlich auf katholischer Grundlage erfolgt. Dieses 
Recht ist auch durch das Rcichskonkordat und durch die Verfassungen von 
Nordrhein-Westfalen und von Rheinland-Pfalz gesichert“ (a.a.O.). Die 
Volkssehullehrerbildung sah man am besten in Akademien gesichert: „Eine
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katholische Pädagogische Akademie wird als echte katholische Gemein­
schaft ihre Grundlage im katholischen Glauben haben, in dessen Geist sic 
alles Bildungsgut ihren Studierenden übermittelt“ (a.a.O., §2).

Auch die bayerische Volksschule und die Volksschullchrcrbildung wurde 
nach dem 2. Weltkrieg wieder rckonfcssionalisiert (vgl. Sehmadcrcr, Fr. O. 
1997, 429). Diese konfessionelle Bindung dauerte bis 1968 an (a.a.O., 431). 
Noch in Art. 13 des Bayer. Lchrerbildungsgesetzes von 1958 war fcstgelcgt, 
daß die Lehrer bekenntnisgebundene Vorlesungen zu hören hatten“ 
(BayVGHl 1.4.1980, 22).

2.5.8: Die christliche Gemeinschaftschule von 1968 und die erforderlichen 
Konkordatsänderungen
Ein großer Einschnitt in die bayerische Sehulgeschiehtc war die nach lan­
gen politischen Auseinandersetzungen am 22.7.1968 erfolgte Änderung der 
Bayerischen Verfassung (Scibert, N. 1997, 757-767). Artikel 135 der 
Bayerischen Verfassung bestimmte nunmehr: „Die öffentlichen Schulen 
sind gemeinsame Schulen für alle volksschulpflichtigcn Kinder. In ihnen 
werden die Schüler nach den Grundsätzen der ehristliehcn Bekenntnisse 
unterrichtet und erzogen. Das Nähere bestimmt das Volkssehulgcsctz.“ 
Damit war die Tradition der Bekenntnisschulen in Bayern beendet, es 
begann die Phase der ehristliehcn Gemeinschaftsschule (BayVGII, 29).

Weil sieh abzeichnete, dass die diskutierten Änderungen des Verfassungs­
textes nicht mehr mit dem bayerischen Konkordat von 1924 zu vereinba­
ren wären (vgl. Seibcrt, N. 1997, 759f.), hatte die Staatsregierung schon 
frühzeitig Verhandlungen mit der Katholischen Kirche aufgenommen, um 
auch eine Veränderung des Konkordats zu erreichen (a.a.O., 761). Am
7.10.1968 konnte eine Einigung, der der Bayerische Landtag am
10.12.1968 zustimmtc, erzielt werden. Der für die Lehrerbildung zentrale 
Passus des Konkordats lautete nunmehr: „Nach Art. 5 §1 dieses Änderungs­
vertrages errichtet der Staat an den bisherigen Pädagogischen Hochschulen 
in München, Augsburg, Bamberg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg je 
eine Professur für Pädagogik und je einen Lehrauftrag oder eine Professur 
für Philosophie, gegen deren Inhaber hinsichtlich ihres katholisch-kirchli­
chen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist.“ Die Regelung, die 
1924 für die Fächer Philosophie und Geschichte an den Universitäten Mün­
chen und Würzburg getroffen worden war, wurde auf die Fächer Pädagogik 
und Philosophie an den Pädagogischen Hochschulen erweitert. Dies war 
der politische Preis, den der Staat an die Katholische Kirche für die Verfas­
sungsänderung zu zahlen hatte. Aber es gibt keine Frage, dass die Zuge­
ständnisse, die die Kirche zu machen hatte, wesentlich umfänglicher
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waren. Erstens war die Konfessionsschule aufgegeben. Zweitens war auch 
die konfessionelle Volksschullehrerbildung abgeschafft. Dabei ist zu beden­
ken, dass unter den Bedingungen der konfessionellen Lehrerbildung nicht 
nur die Dozenten für Philosophie und Pädagogik, sondern jede Dozentin 
bzw. jeder Dozent den kirehliehcn Einstellungsbcdingungcn entsprechen 
musste.

2.5.9: Die Entwicklung seit 1972
Nachdem 1972 die Pädagogischen Hochschulen Bayerns in die Universitä­
ten cingegliedert worden waren, ergab sich insofern eine neue Situation, als 
sieh das Konkordat von 1924 und die Konkordatsänderung von 1968 in 
gewisser Weise überlagerten. Es lag nahe, die Bestimmungen über die Kon­
kordatsprofessuren in den Philosophischen Fakultäten der Universitäten 
München, Würzburg und -  inzwischen auch -  Regensburg für Philosophie 
und Geschichte und die Konkordatsprofessuren für Philosophie und 
Pädagogik an den Nachfolgeinstitutioncn der Pädagogischen Hochschulen, 
den neuen Erziehungswisscnsehaftlichcn Fakultäten, zusammenzufassen. 
So kam es 1974 und - wegen der weiterer Neugründungen von Universitä­
ten - 1978 zu erneuten Anpassungen des Konkordats. Es war nunmehr ver­
einbart, dass je ein Lehrstuhl für Philosophie und je ein Lehrstuhl für 
Pädagogik an den Bayerischen Universitäten -  mit Ausnahme der Univer­
sität Bayreuth und der Technischen Universität München -  konkordatär zu 
besetzten ist. Die Konkordatslchrstühlc im Bereich Geschichte entfielen 
jedoch. Stattdessen musste jeweils ein Lehrstuhl aus dem Bereich der 
Gesellschaftswissenschaften (Politikwissenschaft oder Soziologie) konkor­
datär besetzt werden. Der Austausch zwischen Geschichte und Gesell­
schaftswissenschaften erfolgte, weil nach einer Stellungnahme der bayeri­
schen Staatregierung „die Gesellschaftswissenschaften an Bedeutung 
gewonnen, die Geschichtswissenschaft hingegen an Bedeutung verloren 
habe“ (BayVGII, 23).
Dies ist die bis heute gültige Rechtslage.

2.5.10: Die Popularklage von 1980 und die Entscheidung des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofes
Gegen die im Konkordat vorgesehene und auch faktisch praktizierte Rege­
lung der konkordatären Besetzung von Lehrstühlen reichte der seinerzeit 
an der Universität Erlangen-Nürnberg tätige wissenschaftliche Assistent, 
l)r. Gert Keil, 1977 eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsge­
richtshof ein (AZ: Vf. 17-VII-77). Anlass war die Besetzung eines Konkor- 
datslchrstuhls für Politikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürn- 
borg.
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a) Gründe der Klage:
Der Kläger hielt den Beschluss, mit dem der Bayerisehe Landtag am 
25.9.1974 der Änderung des Konkordats zugestimmt hatte, für verfassungs­
widrig.

Hauptgründe der Klage waren:
- Das naeh Art. 107 Abs. 4 und naeh Art. 116 BV gewährte Grundrceht 

auf religionsunabhängigcn Zugang zu öffentliehcn Ämtern sei einge­
schränkt,

- die naeh Art. 107 BV gewährleistete Freiheit der Wissenschaft sei ver­
letzt,

- „das gesehiehtliehe Herkommen“ eines Anspruches sei „schon seiner 
Natur naeh nicht geeignet, sieh gegenüber einer entgegenstehenden 
verfassungsrechtlichen Neuordnung durchzusetzen“ (BayVGII, 6f.)

Der Verfassungsgerichtshof hat die Klage zurückgewiesen.

b) Zurückweisung der Klage:
Nach einer mündlichen Verhandlung vom 15.1.1980 hat der Verfassungsge­
richtshof die Klage am 11.4.1980 zurüekgewiesen. Der Zustimmungsbe­
schluss des Landtags von 1974 sei nicht verfassungswidrig. Zu den Haupt­
gründen der Zurückweisung der Klage zählten:

- „Das Verhältnis von Staat und Kirche ist im modernen Verfassungsstaat 
als Koordinationsordnung zu verstehen. Es gibt gemeinsame Angelegenhei­
ten, die die Verantwortung von Staat und Kirche berühren, vor allem im 
Bereich der Erziehung und Bildung.“ (a.a.O., naeh S. 2)

- Bei der Sorge um die Einhaltung der Bildungsziele des Art. 131 BV und 
der Gestaltung des Unterrichts an Volksschulen naeh den Grundsätzen der 
christlichen Bekenntnisse gemäß Art. 135 Satz 2 BV ist der Staat auf die 
Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen angewiesen (a.a.O.).“

Diese Gründe rechtfertigen es naeh Meinung des Vcrfassungsgcrichtshofcs, 
„daß der Staat vertragliche (völkerrechtliche) Bindungen (die nicht durch 
einseitige Erklärung eines Vertragpartners aufzulösen sind: A.d.V.) eingcht 
und darin den anerkannten Religionsgemeinschaften für die sachgemäße 
Erfüllung ihrer Aufgaben in einem bestimmten Umfang Mitwirkungs- oder 
Mitbcstimmungsrcehtc einräumt.“ (a.a.O.)

Es liege kein Verstoß gegen die Verfassung vor, obgleich die Grundrechte 
einzelner Personen eingeschränkt sein mögen. Wenn es um Sicherung des 
Gemeinwohles gehe und dies auf anderem Weg nicht erreichbar sei, so 
dürfe „der Staat im Wege einer Werteabwägung den Sehutzbcreich damit
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kollidierender (irundreehte einzelner besehränken unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (a.a.O., 46).MJ

3. Resümee: Können die Konkordatslehrstühle als „Relikt“ 
bezeichnet werden?
Diese Frage soll naeh der Skizzierung der gesehichtliehen Entwieklung nun 
unter versehiedenen Aspekten erneut aufgenommen werden.

3.1: Geschichtlich
Analysiert man die Gesehiehte des europäisehen und speziell des Baycri- 
sehen Bildungswesens, drängt es sieh geradezu auf, dass sieh die Zuständig­
keiten der Kirehe für das Bildungswesen zunehmend ausgedünnt haben. 
Zuständigkeiten und Mitwirkungsreehte wurden kontinuierlieh eingeengt 
und abgebaut. Aber kirehlieherseits gab es aueh unablässige Vcrsuehc, der 
faktisehen Ausdünnung dureh reehtliehe Festsehrcibungen gcsehiehtlieher 
Ansprüehe entgegenzuwirken. Eine solehe, dem gesehiehtliehen Trend der 
Entwieklung gegenläufige Festschreibung abbröckclnder Rechtsansprüche 
läuft aber immer Gefahr, zu einem Relikt zu werden bzw. wie ein Relikt zu 
erscheinen. Dies ist bei den Konkordatslehrstühlcn -  mindestens dem 
gesehiehtliehen Anschein naeh -  in hohem Maße der Fall.

3.2: Rechtliche Argumentation
Auf dem Hintergrund der gesehiehtliehen Analyse lässt aueh die reehtliehe 
Argumentation, mit der die Legitimität der Konkordatslchrstühlc verteidigt 
wird, erkennen, wie einerseits Positionen aufgegeben werden, durch die die 
bildungspolitisehen Zuständigkeiten bzw. Mitwirkungsrechte der Kirche 
ursprünglich überhaupt begründet worden waren, und wie andererseits 
Konstruktionen gesucht werden, die auf niederer Ebene doch noch Zustän­
digkeiten und Mitwirkungsreehte belassen. Ein charakteristisches Beispiel 
ist die Frage der Trennung von Kirche und Staat, eine Trennung, die durch 
die Weimarer Fassung im Grundsatz zwar aueh gewollt war, aber doch 
nicht in gleicher Radikalität wie in anderen europäisehen Ländern (z. B. 
Frankreich). Der Verfassungsgeriehtshof argumentiert: „Die Weimarer 
Reichsverfassung beseitigte die bisherige enge Bindung der Kirchen an den 
Staat; staatliche und kirchliche Aufgaben waren fortan verschieden. Die 
Kirchen nahmen ihre Angelegenheiten selbständig und unabhängig vom 
Staat wahr. Das damit verankerte Prinzip der Trennung von Staat und Kir­
che war jedoch ein Trennungssystem eigener Art. Mit ihm war die volle 
Selbständigkeit der Kirchen im Rahmen der allgemeinen Gesetze sichergc- 
stcllt und die Grundlage für die bisher wahrgenommene besondere Staats­
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aufsicht entfallen. Andererseits sollten aber den Kirchen die überkomme­
nen Rechte und Privilegien, soweit sic mit der religiösen Neutralität des 
Staates vereinbar waren, erhalten bleiben. Das geschah in Form von Verträ­
gen zwischen Staat und Kirche“ (BayVGII, 39: Konkordate: Bayern 1924; 
Preußen 1929; Baden 1932). Obgleich im Grundsatz also eine Trennung 
von Staat und Kirche angestrebt war, interpretiert der Verfassungsgerichts­
hof die verfassungsrechtliche Trennung an dieser Stelle mehr im Sinne der 
Rüekschncidung des Aufsichtsrcchtcs des Staates als im Sinne der 
Bcschncidung kirchlicher Rechte.
Entscheidend ist dann aber, in welcher Weise der Verfassungsgerichtshof 
die im größeren geschichtlichen Zusammenhang unbestreitbar fortschrei­
tende Bcschncidung kirchlicher Rechte relativiert: „Das Verhältnis von 
Staat und Kirche ist im modernen Verfassungsstaat als Koordinationsord­
nung zu verstehen ... . Die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Kir­
chen bedeutet nicht, daß beide Mächte -  Staat und Kirche -  beziehungslos 
und getrennt voneinander existieren“ (BayVGII, 41). Die Trennung von 
Kirche und Staat bleibt bestehen, wird aber durch den Koordinationsgrund­
satz „entschärft“. Reehtsgcschichtlich ist gleichwohl die ursprünglich allei­
nige rechtliche Zuständigkeit der Kirchen für das Bildungswesen (1648: res 
ceelcsiastiea) auf eine -  in ihren Rechten und Grenzen wesentlich schwie­
riger zu bestimmende -  „Koordinationsordnung“ reduziert.

3.3: Veränderung der tatsächlichen Zustände:
Wenn man fragt, inwieweit die Konkordatslehrstühle als „Relikt“ bezeich­
net werden können, wird man auch fragen müssen, unter welchen Bedin­
gungen die Rechtsgrundlagen entstanden sind und ob sieh diese Bedingun­
gen verändert haben. Die Frage ist auch deswegen von großer Bedeutung, 
weil nach dem Wortlaut von Artikel 137 der Weimarer Verfassung die Mög­
lichkeit, eine Rcligionsgcsellschaft zu einer Körperschaft öffentlichen 
Rechts zu erklären, davon abhängt, „ob sie durch ihre Verfassung und die 
Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten“. Die die Religion und 
die Rcligionsgcscllschaftcn betreffenden Artikel der Weimarer Verfassung 
sind in Artikel 140 des Grundgesetzes ausdrücklich als Bestandteile des 
Grundgesetzes erklärt worden. Der Hinweis auf Artikel 137 der Weimarer 
Verfassung wirft wohl nicht in erster Linie die Frage nach der aktuellen 
Legitimität von „Konkordatslehrstühlen“ auf -  dass die Bedingungen der 
Verfassung erfüllt sind, dürfte kaum strittig sein -, jedoch die Frage, warum 
es vergleichbare Lehrstühle nicht auch für andere Rcligionsgcscllschaftcn 
gibt.
Die Konkordatslehrstühle sind Ergebnis einer lebendigen katholischen Tra­
dition in Bayern. Auch der Abschluss des Bayerischen Konkordates von
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1924 fand noch in einer Phase starker christlicher bzw. katholischer Bin­
dungen statt.

Die Konfessionszugehörigkeit der Deutschen stellte sieh bei einer Gesam­
teinwohnerzahl von 81 Millionen 1994 in folgender Weise dar:

Kath.: 28,1 Mio (34,7%)
Evgl.: 28,8 Mio (35,7%)
Islam: 1,7 4 Mio
Ncuapost.: 430.000
Griceh. Orth.: 350.000
Zeugen Jeh.: 151.000
Serb. Orth.: 150.000
Juden: 47.000

Für Bayern werden nach Volkszählung für 1970 angegeben: 69,9% Katholi­
ken; 25,7% Protestanten; 2,1% Sonstige (BayVGII, 43f.).

Die statistischen Angaben über die Religionszugehörigkeit bedeuten aber 
noch nicht, dass der jeweils dort zu subsumierende „Gläubige“ seinen 
Glauben auch praktiziert oder die Glaubensinhalte seiner Kirche oder Reli- 
gionsgcscllschaft auch nur im wesentlichen teilt. So glauben nach einer 
Emnid-Umfrage von 1997 trotz der statistischen Religionszugehörigkeit nur 
noch 45% der Deutschen an Gott (Ortner, R. 1999, 76).
Das Bild differenziert sieh, wenn man nach der Religionszugehörigkeit der 
Volkssehüler und nach dortigen Entwicklungstrends fragt.

a) Volkssehüler in Bayern: Religionszugehörigkeit
Im Jahre 1993 besuchten 789.816 Schüler und Schülerinnen die Volks­
schulen in Bayern (öffentliche und private Schulen zusammen). Von dieser 
Schülerschaft waren bereits 81.889 Ausländer, darunter als größte Gruppe 
32.246 Türken. Daraus lässt sieh schließen, dass mutmaßlich mehr als 5% 
der Schülerschaft moslimisehen Glaubens war (BMfUKWK 1994, S. 61 und 
144).

Im Schuljahr 1997/98 stellte sieh die Situation so dar:
Gesamt: 858.884
Kath. 547.125 (62,5%)
Evgl. 191.398 (22,2%)
Islam. 52.918 (6%)
Gr. Orth.: 6.479
Sonstig. Rel. 12.524 
Ohne Rel.: 48.440 (5,6%)
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b) Bekenntnisgebundene Klassen:
Im Vertrag zwisehen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern von 
1968 war vorgesehen, dass „Klassen und Unterriehtsgruppcn für Sehüler 
des katholisehen Bekenntnisses gebildet“ werden, „wenn die Erzichungsbc- 
reehtigten zustimmen und die pädagogischen und schulorganisatorischen 
Erfordernisse es ermögliehen“.

Auf telefonische Anfrage (jeweils Stand: Dezember 1998) wurde durch das 
Bayerische Staatsministcrium für Unterricht und Kultus mitgcteilt, dass die 
Frage der Bildung von Bckcnntnisklasscn ohne erkennbare Bedeutung sei. 
Meldungen in diesem Bereich würden zentral nicht mehr erhoben. Telefo­
nische Rückfragen in einzelnen Kommunen ergaben: In den Städten Nürn­
berg und Fürth gab cs keine Bekenntnisklassen. Für Erlangcn-IIöehstadt 
wurden zwei Schulen mit Bekenntnisklassen gemeldet. Diese Bekenntnis­
klassen waren aber lediglich aus organisatorischen Gründen eingerichtet 
worden, weil so die Erteilung des Religionsunterrichtes erleichtert war. 
Diese „Bekenntnisklassen“ seien aber nicht im Sinne des Konkordates zu 
verstehen, weil sie weder auf Anregung der Eltern eingerichtet worden 
waren, noch war die Zustimmung der Eltern eingeholt worden. Für die 
Eltern spiele die Frage der Einrichtung von Bekenntnisklassen faktisch 
keine Rolle.

c) Anteil niehtchristlicher Sehüler an Bayerischen Volksschulen
Der Anteil nicht-christlicher Schüler an den Bayerischen Volksschulen ist 
zwischen 1966/67 und 1993/94 von 0,96% auf 12,94% angestiegen (vgl. Sci- 
bert, N. 1995,365).

Diese Entwicklung schlägt sieh auch im Ausbau und in der Wahl des Ethik­
unterrichts, der von den Schülern zu besuchen ist, die nicht an einem kon­
fessionsgebundenen Religionsunterricht tcilnehmen wollen („verpflichten­
des Ersatzfach“):

Im Regierungsbezirk Mittelfranken hat sich der Prozentsatz der am Ethik- 
Unterricht teilnehmenden Grund- und Ilauptsehülcr zwisehen 1992/93 
und 1996/97 von 5% auf 8% erhöht. In Nürnberg betrug der Prozentsatz 
1995 bereits 13,5%, im Jahre 1997 18%.

Nach einem Schreiben des Bayerischen Kultusministeriums an den Präsi­
denten des Bayerischen Landtages vom 20.4.1994 nahmen zu diesem Zeit­
punkt in den Volksschulen der Stadt Augsburg 72% der Sehüler und Schüle­
rinnen am katholisehen bzw. evangelischen Religionsunterricht teil; 16% an 
sonstigem christlichen und islamischen Unterricht, 12% der Schülerschaft 
besuchte den Ethikunterrieht.
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In einem an die bayerisehen Regierungsbezirke gcriehteten Sehreiben des 
Kultusministeriums vom 24.6.1997 wird mitgcteilt, dass „im Vcrgleieh zu 
den Vorjahren ... ein weiterhin deutlieher Anstieg der Teilnahme am Ethik­
unterrieht zu verzeichnen“ sei. Besuehten im Schuljahr 1992/93 noch 
32.587 Schüler und Schülerinnen der bayerischen Volksschulen den Ethik­
unterrieht, waren es 1996/97 bereits 57.562.

d) Differenzierung der formalen Konfessionszugehörigkeit: Beispiel: Gottcs- 
dienstbesueh Jugendlicher und junger Erwachsener
Nimmt man als Indiz des religiösen Engagements junger Christen die Häu­
figkeit des Gottesdienstbesuches, ergibt sieh für die Jugendlichen und die 
jungen Erwachsenen im Zeitraum 1952-1980 folgendes Bild:

Junge Protestanten (16-29 Jahre)

1952/53 1967/69 1980
% % %

regelmäßig 9 6 2
unregelmäßig 26 25 15
selten 45 48 48
nie 20 21 35

Junge Katholiken (16-29 Jahre)

regelmäßig 50 40 16
unregelmäßig 23 28 24
selten 19 22 37
nie 8 10 23
(nach Klcindicnst, E. aus Seibcrt, N. 1995, 339)

Obgleich der Gottcsdicnstbcsuch bei den jungen Katholiken nach dieser 
Erhebung merklich günstiger ist als bei den jungen Protestanten, hat er 
doch in beiden Konfessionen während dieses Zeitraums dramatisch abge­
nommen.

Wenn man fragt, inwieweit Konkordatslehrstühle als „Relikt“ angesehen 
werden können, lässt sich auf dem Hintergrund dieses Datenmaterials, des­
sen Aussagewert sicher noch genauer zu prüfen wäre, mindestens bezwei­
feln, ob unter den heutigen Gegebenheiten die Einrichtung von „Konkor- 
datslchrstühlcn“, insbesondere isoliert für die katholische Kirche, faktisch 
noch durehsetzbar wäre. Würde man heute die Einrichtung von „Konkor- 
datslchrstühlcn“ betreiben, müsste man sicher mit strittigen Diskussionen
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rechnen, warum andere Rcligionsgcscllschaftcn bzw. weltanschauliche 
Positionierungen nicht in ähnlicher Weise bedacht werden.

3.4: Das eingeschränkte kirchliche Mitwirkungsrecht bei Konkordats­
lehrstühlen
Die Hypothese, die Konkordatslchrstühlc könnten als „Relikte“ gelten, ver­
stärkt sieh auch durch rechtliche Überlegungen. Die kirchlichen Mitwir­
kungsrechte bei den Konkordatslehrstühlen sind deutlich eingeschränkte 
Mitwirkungsrechte und reichen keineswegs aus, dauerhaft den Erfolg zu 
sichern, den man mit der Einrichtung von Konkordatslchrstühlcn errei­
chen wollte. Sofern der zuständige Diözcsanbischof im Berufungsverfahren 
sein „Nihil obstat“ geäußert und damit eine Berufung ermöglicht hat, steht 
ihm bei Konkordatslchrstühlcn im Gegensatz zu dem Verfahren bei rcligi- 
ons- oder konfessionsgebundenen Ämtern (Rcligionslchrcr, Inhaber von 
theologischen oder rcligionspädagogisehen Lehrstühlen) kein weiteres 
Kontroll- bzw. Korrekturrceht zu. Er hat im Ealle der Konkordatslchrstühlc 
nicht die Möglichkeit, eine Neubesetzung zu verlangen, falls der Lehrstuhl­
inhaber sich nicht im Sinne der Intentionen der Kirche verhält (BayVGII 
35; vgl. S. 31).

4: Die Kluft zwischen den nach den Rechtsvorgaben inten­
dierten und den tatsächlich wahrgenommenen Funktionen
Es ist zu fragen, ob die Konkordatslchrstühlc die Funktionen, die sie nach 
den rechtlichen Vorgaben bzw. nach den in den u.a. im Verfahren vor dem 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof erläuterten Absichten besitzen sollten, 
auch tatsächlich wahrnchmen.

a) Welche Funktionen sollen ausgeführt werden?
Die Grundlage für die Einrichtung der Konkordatslchrstühlc ist das der 
katholischen Kirche zugestandene Recht „auf einen angemessenen Einfluß 
bei der Erziehung der Schüler ihres Bekenntnisses“ (Artikel 6 §1 des Kon­
kordats, bereinigte Fassung vom 1. 7. 1987).

Die intendierten konkreteren Funktionen sind in der Begründung der Ent­
scheidung des Bayerischen Vcrfassungsgcriehtshofs vom 11.4.1980 aufge­
führt (S. 28f.): „Gemäß Art. 6 §§lff. wird das Recht der Katholischen Kirche 
in Bayern auf einen angemessenen Einfluß bei der Erziehung der Schüler 
ihres Bekenntnisses unbeschadet des Erziehungsrechts der Eltern gewähr­
leistet. In Klassen und Unterriehtsgruppen an Volksschulen, die ausschließ­
lich von Schülern des katholischen Bekenntnisses besucht werden, richten

326 .matreier Gespräche



sich Unterricht und Erziehung nach den besonderen Grundsätzen des 
katholischen Bekenntnisses. Klassen und Unterrichtsgruppen für Schüler 
des katholischen Bekenntnisses werden gebildet, wenn die Erziehungsbe­
rechtigten zustimmen und die pädagogischen und schulorganisatorischen 
Erfordernisse cs ermöglichen. In Klassen, die von Schülern verschiedener 
Bekenntnisse besucht werden, richten sieh Unterricht und Erziehung bei 
gebührender Rücksichtnahme auf die Empfindungen anders denkender 
Schüler nach den gemeinsamen Grundsätzen der christlichen Bekenntnis­
se. Bei der Auswahl der Lehrkräfte soll auf die Bekenntniszugehörigkeit der 
Schüler Rücksicht genommen werden.“

Insbesondere für die Ausbildung der in den Bckcnntnisklassen tätigen Leh­
rern und Lehrerinnen wird die Einrichtung der Konkordatslehrstühle, wie 
die Staatregierung im Verfahren vorgetragen hat und wie cs inhaltlich in die 
Entseheidungsbegründung cingeflossen ist, als notwendig angesehen: „Nur 
bei Inhabern von konkordatsgebundenen Lehrstühlen“ kannn“ sich der 
Lehramtskandidat besondere Kenntnisse über die vom Glauben her in den 
Fächern Philosophie, Pädagogik und Gesellschaftswissenschaften beson­
ders relevanten wissenschaftlichen Aussagen verschaffen“ (BayVGII, Stel­
lungnahme Staatsregierung 15f.; ausführlicher: S. 21).

Ein weiterer Grund für die Einrichtung von Konkordatslehrstühlen wird 
darin gesehen, dass „an den Erzichungswisscnsehaftlichcn Fakultäten der 
Universitäten auch Lehrkräfte für Privatsehulcn (Art. 134 BV) ausgcbildct“ 
werden, „die vielfach Bekenntniseharakter haben. Lehramtsanwärter, die 
ein Verwendung an solchen Schulen anstreben, müssen gleichfalls eine 
sachgemäße Ausbildung für die von ihnen gewünschte berufliche Tätigkeit 
an Schulen mit Bekenntniseharakter erhalten“. (BayVGII, 45).

Ein dritter gewichtiger Grund, Konkordatslchrstühlc einzuriehten, liegt 
nach Ansicht des Gerichts darin, dass der Staat für die schulische Umset­
zung der in der Verfassung verankerten Grundwerte verantwortlich ist. 
Dazu zählen „die Grundwerte des Christentums, die auch in den Bildungs- 
ziclen des Art. 131 BV zum Ausdruck gelangen“ (BayVGII 46). Diese 
Grundwerte müssen „im Unterricht an den Volksschulen, in Bekenntnis- 
klassen, in Privatsehulen mit Bekenntniseharakter und bei der Erteilung 
des Religionsunterrichts, der Pflichtfach ist, vermittelt werden“ (a.a.O.). 
Eben dazu seien auch entsprechende Angebote an den Universitäten erfor­
derlich.

Die zentralen Inhalte, die nach den Vorstellungen der Kirche durch die 
Konkordatslchrstühlc vertreten werden sollen, lassen sich den Ausführun­
gen entnehmen, die der Vertreter des Bayerischen Senats, der aber
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zugleich auch Vertreter des Erzbisehöfliehen Ordinariats München war, 
vorgetragen hat und die in der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 
von 1980 zitiert sind: „Die Lehrstuhlinhaber seien hei ihrer Lehre und For­
schung nicht an kirchliche Dogmen gebunden. Es gelte, das Verständnis für 
die allgemeinen Glaubcnswahrheiten zu wecken, und zwar für die Bereiche 
Philosophie, Pädagogik und Gesellschaftswissenschaften im Rahmen der 
Lehrerausbildung. Es gehe hierbei um eine katholische Philosophie auf 
christlicher Grundlage und um die Vermittlung von allgemeinen Werten 
und Aussagen, z. B. Transzendenz, Willensfreiheit, Schuldfähigkcit des 
Menschen, Werte und Normen, Mitmensehliehkeit, Einehe und Familie, 
Einheit von Glauben und Wissen. Wenn in der angefochtenen Vorschrift 
des Konkordats die Rede sei von einem katholiseh-kirehliehen Standpunkt, 
so sei hier eine Auffassung gemeint, die an den Normen und Grundwerten 
des Christentums orientiert sei; die Lehrstuhlinhaber müßten durch ihre 
Lebensauffassung und vor allem durch ihr wissenschaftliches Werk eine 
Lehre vertreten, die mit diesen allgemeinen Grundsätzen vereinbar sei“ 
(BayVGII, 20).

Welche persönlichen Voraussetzungen ein Bewerber für die Berufung auf 
einen Konkordatslehrstuhl haben müsse, ergibt sieh ebenso aus der Stel­
lungnahme des Vertreters des Erzbischöflichen Ordinariats München: „Zur 
Auslegung des Begriffes ‘katholisch-kirchlicher Standpunkt’ werde man im 
allgemeinen davon ausgehen müssen, daß der Bewerber zumindest der 
katholischen Konfession angchörc oder sieh wenigstens mit ihr identifizie­
re. Es sei aber nicht auszusehließen, daß auf einen Konkordatslehrstuhl 
auch ein Bewerber gelange, der nicht dem katholischen Bekenntnis 
angchörc. Man dürfe nicht an der Wortfassung des Art. 3 §5 des Konkordats 
hängen; gemeint sei eine positive Haltung zu den Normen und Werten der 
katholiseh-christliehcn Grundauffassung“ (BayVGII, 20). Die Möglichkeit, 
auch einen Nicht-Katholiken auf einen Konkordatslehrstuhl zu berufen, 
sollte signalisieren, dass wohl auch ökumenische Lösungen denkbar wären 
(a.a.O., 34). In der mündlichen Verhandlung wurde diese ökumenische 
Akzentuierung aber weitgehend wieder zurüekgenommen. Für die Ertei­
lung der kirchlichen Zustimmung sei doch „in aller Regel Voraussetzung ...
, daß der Bewerber dem katholischen Bekenntnis angehört“ (a.a..O., 34).

b) Welche Funktionen werden ausgeführtV
Die konkordatär erwarteten Funktionen werden, soweit dies von außen 
erkennbar ist, durch die Konkordatslehrstühlc nicht mehr wahrgenommen.

Der Vertreter des Bayerischen Senats und des Erzbischöflichen Ordinariats 
hatte bereits bei der Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof erklärt:
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„Im Vorlesungsverzeichnis werde nicht gekennzeichnet, dass es sich um 
ein Lehrangebot des Inhabers eines Konkordatslehrstuhls handelt“ 
(BayVGII, 20). Dies sollte dem Kontext nach wohl eher das Argument des 
Wägers entkräften helfen, die kirchliche Bindung eines Lehrstuhls für Phi­
losophie, Pädagogik oder Gesellschaftswissenschaften verstoße gegen den 
Grundsatz der Wissenschaftlichkeit dieser Fächer. In der Tat ist den Vorle­
sungsverzeichnissen weder zu erkennen, welcher Lehrstuhlinhaber für Phi­
losophie, für Pädagogik und für Gesellschaftswissenschaften (d. h. Poli­
tikwissenschaft bzw. Soziologie) der Inhaber des Konkordatslehrstuhles ist, 
noch ließ sieh den Vorlesungsverzeichnissen der letzten Jahre entnehmen, 
welche spezielle Vorlesung oder Übung auf die nach dem Konkordat inten­
dierten Inhalte eingehen würde. Insbesondere in größeren Universitäten 
haben Studierende so kaum die Möglichkeit, sieh zu orientieren, d.h. die 
Veranstaltungen des Inhabers eines Konkordatslehrstuhls gezielt aufzusu­
chen oder gezielt zu vermeiden. Nimmt man in Kenntnis der Konkordats­
bindung Vcröffcntliehunngcn oder Vorlesungsskripten entsprechender 
Lehrstuhlinhaber zur Hand, ist aber auch außer in den frühen, in der Regel 
deutlich vor 1970 verfassten Schriften kein Bezug -  und zwar nicht der 
geringste Bezug - mehr auf irgendeine der im Konkordat intendierten und 
durch den Vertreter der Kirche vor dem Bayerischen Verfassungsgerichts­
hof geäußerten kirchlichen Positionen zu erkennen. Die aktuellen Inhalte 
der entsprechenden Publikationen und Vorlcsungsvorlagcn könnten im 
Grundsatz genauso auch bei nieht-konkordatären Lehrstühlen gefunden 
werden.

Es ist wohl auch schon in Vergessenheit geraten, dass die gegenwärtigen 
Konkordatslehrstühle im Kontext der Änderung der Volksschullehrcrbil- 
dung nach 1968 entstanden sind und dass deren Lehrangebote in erster 
Linie im Rahmen der Volkssehullehrerbildung ihren Zweck haben. 
Bekcnntnisklasscn, in denen diese Lehrer tätig sein sollen, sind z.B. nur für 
die Volksschule vorgesehen. An der Universität Erlangen-Nürnberg sind die 
Konkordatslehrstühle für Philosophie und Politikwissenschaft in der Erwar­
tung, es werde in den 70er Jahren eine Fach-zu-Fach-Integration der in 
Nürnberg angesiedelten Erziehungswisscnschaftlichcn Fakultät geben, in 
Erlangen angesiedelt. Eine Berührung zwischen den Studierenden für ein 
Volkssehullehramt und den beiden genannten Konkordatslehrstühlen fin­
det meines Wissens nicht statt.

Der Umstand, dass die Konkordatslehrstühle die nach dem Konkordat bzw. 
nach den Intentionen der katholischen Kirche vorgesehenen Funktionen 
offenbar nicht mehr wahrnehmen, wird aber an den Universitäten weder 
von der Seite der Studierenden noch von der Seite der Lehrenden als Defi­
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zit empfunden. Das liegt in erster Linie daran, dass die Voraussetzungen, 
von denen noeh der Bayerische Verfassungsgerichtshof ausgegangen ist, 
mindestens gegenwärtig faktisch nicht mehr gegeben sind. Es gibt keine 
nennenswerte Nachfrage nach solchen Veranstaltungen, weil die religiöse 
Orientierung -  wie in der Bevölkerung -  auch bei den Studierenden stark 
rückläufig ist. Zum zweiten spielen u.a. die konkordatär vorgesehenen 
Bckenntnisklassen, zu deren Sicherung in erster Linie die Konkordatslchr- 
stühlc vorgesehen waren, in ganz Bayern keine Rolle mehr (vgl. Abschnitt 
3 .3 .b ) .

Es gibt überdies auch keine merkliche Nachfrage nach einer spezifischen 
Ausbildung für Privatschulcn mit Bckenntniseharaktcr. Hier wäre bei dem 
faktischen Rückgang der Nachfrage auch zu fragen, ob eine solche -  sehr 
begrenzte -  Nachfrage dann nicht besser durch das Angebot der Katholi­
schen Universität Eichstätt befriedigt werden sollte.

5. Restfunktionen
Wenn die vorgetragenen Daten und Analysen zutreffen, wird man einräu­
men müssen, dass die „Konkordatslehrstühle“ die ihnen zugedachten 
Funktionen faktisch nicht mehr wahrnehmen. Dies bedeutet aber noeh 
nicht zwingend, dass sie alle ihre Funktionen verloren haben. Es kann fak­
tische im Interesse des Staates bzw. der Gesellschaft liegende Restfunktio­
nen geben, so wie auch biologisch scheinbar nur noch als Relikte mitge- 
schlcpptc Merkmale häufig überraschende Binnenfunktionen usw. haben.
Die Rcstfunktion könnte einmal darin bestehen, dass über die Konkordats- 
lchrstühlc eine geschichtlich zentrale Siehtweise erhalten und somit ein 
gewisser Pluralismus gesichert würde. Dies wäre allerdings auch ohne die 
Institution der Konkordatslchrstühlc zu regeln. Wichtiger wäre die Funkti­
on, um die sieh das Land Bayern schon häufig in seiner Geschichte bemüht 
hat, nämlich gesellschaftliche Veränderungen möglichst konsentionell zu 
erreichen. Eine Trennung von Kirche und Staat war bereits im Friedens­
schluss von 1648 angelegt. Seither ist die Kirche auf dem Rückzug. Dieser 
Rückzug ist noch keineswegs abgeschlossen. In den meisten Phasen seiner 
Geschichte hat das Land Bayern es aber verstanden, diesen Weg ohne zu 
harte gesellschaftliche Auseinandersetzungen zu gehen. Dies war möglich, 
weil man immer neu versucht hat, geschichtlich gewachsene Ansprüche zu 
respektieren und sie -  angesichts der offenkundigen Entwicklungstrends 
eher großzügig -  zuzugcstchcn. R. W. Keck meint am Beispiel der Weimarer 
Zeit, dass eben dadurch Bayern auch eine relativ rasche Befriedigung in der 
Schulpolitik erreicht habe (Keck, R. W. 1997, 171).
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Aber natürlich muss man gleichwohl beständig die Kosten überprüfen, mit 
denen diese Befriedung erkauft wird.

6. Bewertung
Konkordatslchrstühlc sind eine gesehiehtlich begründete Institution, die 
aber im gesehiehtlichcn Zusammenhang einen deutlichen Auflösungspro­
zess markiert und diesen Auflösungsprozess durch weitergehenden Funkti- 
onsvcrlust (faktische Aufgabe der ihr zugedaehten Funktionen) fort- 
schrcibt. Diese Lehrstühle haben allenfalls noch Restfunktionen im Sinne 
eines befriedeten Miteinanders von Staat und Kirche, aber fast nur noch auf 
der Ebene der rechtlich existierenden Institutionen, kaum noch auf der 
Ebene als gesellschaftlich relevante Einrichtung. Dem einzelnen „Gläubi­
gen“ wäre die Frage nach den Konkordatslehrstühlen vermutlich ziemlich 
gleichgültig. Auf der Ebene der Institutionen gehören die Konkordatslehr- 
stühlc zu den Besitzständen, die man ohne Gegenleistung nicht gerne auf­
gibt. Was die Qualifikationsansprüchc für die Besetzung von Lehrstühlen 
betrifft, ist die Beibehaltung der Konkordatslchrstühlc zudem deswegen 
problematisch, weil hier wegen der faktisch erforderlichen Religionszu­
gehörigkeit ein geringerer Selektonsdruek besteht. Selbst wenn man nur 
eine formelle Zugehörigkeit zur katholischen Kirche in Rechnung stellte, 
käme für die Besetzung bestenfalls die Hälfte der sonst üblichen Bewerber- 
schaft in Betracht. Geht man aber von einer aktiven Konfessionszugehörig­
keit aus, ist der Bewerberkreis unterdessen in einem Maße eingeschränkt, 
dass ernsthaft auch zu bedenken ist, ob durch die konkordatäre Bindung 
nicht auch eine Minderung der Ansprüche an wissenschaftliche Standards 
zu befürchten ist.

Wegen des Funktionsverlustes auf der einen Seite und wegen der zahlen­
mäßigen Veränderung der Religionszugehörigkeit auf der anderen Seite 
stellt sieh die Frage nach der Aufhebung solcher Lehrstühle. Insbesondere 
wird es rechtlich schwieriger, der Forderung nach der Einrichtung auch 
anderer weltanschaulich gebundener Lehrstühle (vgl. Islam) zu widerste­
hen.

Die Konkordatslchrstühlc sind überwiegend „Relikte“ früherer kirchlicher 
Zuständigkeiten im Bildungsbcreieh.

Trotz der möglicherweise vorhandenen Restfunktionen der Konkordats­
lehrstühle wage ich die Prognose: das Ende des kommenden Jahrhunderts 
werden die Konkordatsklchrstühlc nicht mehr erleben.
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Allerdings macht der Verfassungsgerichtshof eine für die Stellenpolitik des Staates 
gewichtige Einschränkung: „Soweit jedoch an einzelnen Universitäten in bestimmten 
Fachgebieten nur ein konkordatsgebundener Lehrstuhl vorhanden sein sollte, müßte 
der Staat hieraus Folgerungen ziehen“ (BayVGII, 48). Es geht nach Ansicht des Vcrfas- 
sungsgcrichtshofcs offensichtlich nicht an, dass an irgendeiner staatlichen Universität 
die Lehre in einem der im Konkordat genannten Lehrgebiete (Philosophie, Pädagogik, 
Gesellschaftswissenschaften) allein durch den Konkordatslehrstuhl angeboten wird. 
Die Staatsregierung hatte in ihrer Stellungnahme diesbezüglich vorweg bereits betont, 
dass „zum Besuch von Lehrveranstaltungen der Inhaber konkordatsgebundener Lehr­
stühle ... kein Lehramtsstudent verpflichtet“ sei (a.a.O., 13).
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